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Zusätzliche Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen im Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten 
 
Hinweis: 
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 
 
 

1 Leistungspflicht (§ 1) 
 
1.1 Der Zeitvertrag ist ein für bestimmte Zeitdauer geschlossener Rahmenvertrag. Art und Umfang der Leistung, 

sowie die Ausführungsfrist, werden durch Einzelaufträge näher bestimmt. 
 
1.2 Die Einzelaufträge (Abrufaufträge) werden von Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft (EVM) oder Facility 

Management (FM) schriftlich erteilt. 
 

Für unaufschiebbare Arbeiten können Einzelaufträge in Notfällen mündlich oder fernmündlich erteilt werden;  
sie werden nachträglich schriftlich bestätigt. 

 
1.3 Der Auftragnehmer (AN) hat die im Einzelauftrag geforderten Leistungen fristgemäß auszuführen. 
 

Auf Verlangen des Auftraggebers (AG) ist er verpflichtet, Arbeiten anderer Fachzweige geringen Umfangs 
auszuführen, soweit er hierzu in der Lage und befugt ist. 

 
1.4 Über die Verwendung anfallenden Altmaterials gelten die Bestimmungen der Baustellenordnung, soweit der 

Einzelauftrag (Abruf) keine andere Regelung enthält. 
 
2 Vergütung (§ 2) 
 
2.1 Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich 

Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt; die vereinbarten 
Stundenverrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. 

 
2.2 Vom AG zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohn-

arbeiten vergütet. 
 
2.3 Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-, 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten Preisen eine Vergütung für die nach- 
gewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt. Als Vergütung wird für jede geleistete Stunde der Betrag 
gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit zuzüglich der dafür tatsächlich aufgewendeten Zuschläge errechnet. 

 
2.4 Ist der Vertrag im Auf- und Abgebotsverfahren auf der Grundlage von § 4 Abs. 4 VOB/A zustande gekommen, 

wird der Preis vergütet, der sich aus den Preisen des Leistungsverzeichnisses unter Berücksichtigung des 
Auf- oder Abgebots zuzüglich Umsatzsteuer ergibt. 

 
Auf- und Abgebote gelten nicht für Stundenlohnarbeiten und Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeiten sowie für gesonderte vereinbarte Preise für im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehene 
Leistungen (siehe hierzu folgende Nr. 2.5). 

 

2.5 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2  Preise zu vereinbaren, hat der AN seine Preisermittlung für 
 diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), 
 spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Ausküfte zu erteilen. 
 
3 Ausführungsunterlagen (§ 3) 
 

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG als zur Ausführung bestimmt 
gekennzeichnet sind. 

 
4 Anordnungen (§ 4 Abs. 1) 
 

Anordnungen für die jeweiligen Einzelaufträge (Abrufe) dürfen, außer von EVM, nur von der für den Auftrag 
verantwortlichen Bauleitung getroffen werden. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 

 
5 Baustellen (§ 4 Abs. 4) 
 
5.1 Vorhandene Lager- und Arbeitsplätze werden, mit Ausnahme der Nutzung des Fremdfirmendepots, 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
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5.2 Wasser und Strom werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das Heranführen des Wassers von der 

nächstgelegenen Zapfstelle, sowie das Schützen vor Frost ist Sache des AN. 
 
5.3 Straßen, Wege, zugewiesene Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Campus Nord des Karlsruher Instituts für 

Technologie können vom AN auf eigene Gefahr benutzt werden. 
 
5.4 Die Mitbenutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom AN mit diesen zu 

vereinbaren. 
 
6 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6) 
 
6.1 Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder  

die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. 
 
6.2 Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 6.1 ist vom AN bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage  

des Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu 
erbringen. 

 
6.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit den für das jeweilige 

Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC – bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen 
Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine Prüfung vom 
Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg oder dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn zu 
erbringen. 

 
7 Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 2 und 10) 
 

7.1 Der AN ist verpflichtet, bei Erfüllung des Vertrags die einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften 
und Auflagen zu erfüllen. Insbesondere hat er die Sicherheits-, Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs-, einschlägigen 
Norm-, DIN-, ISO-, EN-, VDE- und sonstigen Vorschriften einzuhalten. Der AN hat sich vor Durchführung des 
jeweiligen Einzelauftrags (Abrufs) beim AG vor Ort zu melden und sich von diesem in den Arbeitsort einweisen 
zu lassen. Der AN hat dem AG auf dessen Anforderung durch Vorlage von Protokollen nachzuweisen, dass er 
die mit der Durchführung des Auftrags auf dem Betriebsgelände des AG eingesetzten Mitarbeiter entsprechend 
den einschlägigen Rechtsvorschriften und der erfolgten Einweisung unterwiesen hat. 

 

7.2 Der AN hat den AG rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der 
Prüfung und Feststellung entzogen werden. 

 
8 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel 
 
8.1 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der AG gem. § 314 BGB berechtigt, den Vertrag 

fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der AN oder seine Mitarbeiter 

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbs-
beschränkung darstellt. 

b) dem AG oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorbereitung, dem 
Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, 
andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht 
oder gewährt. 

c) gegenüber dem AG, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu 
Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen),  
§ 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung),  
§ 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG 
(Verwertung von Vorlagen) fallen. 

 
8.2 Wenn der AN nachweislich Handlungen gemäß Nummer 8.1 a vorgenommen hat, ist er dem AG zu einem 

pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn ein Schaden in 
anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 

 
8.3 Bei nachgewiesenen Handlungen nach Nummer 8.1 b oder 8.1 c ist der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe in 

Höhe von 5 % der Abrechnungssumme verpflichtet. 
 
8.4 Die Ziffern 8.1 b und 8.3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates Verhalten im Sinne von 

Nummer IV des „Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der 
Bundesverwaltung vom 8. November 2004“ 1 handelt. 

 
 1 http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund 08112004 DI32101701.htm 
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8.5 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 
9 Mitteilung von Bauunfällen (§ 10) 
 

 Der AN hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem AG unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
10 Abnahme (§ 12) 
 
 Der AG verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von  € 10.000,-- (ohne Umsatzsteuer). 
 
11 Abrechnung (§ 14) 
 
11.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 7.2. 
 
11.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer 

Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 
 
12 Rechnungen (§§ 14 und 16) 
 
12.1 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der 

Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 
 
12.2 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatz-

steuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens  
der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. 

 
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der AN zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen 
Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. 

 
12.3 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit 

gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 
 
13 Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10, § 15) 
 
13.1 Der AN hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 

Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Nr. 3 
 - die Nummer des Abrufauftrages 

- das Datum, 
- die Bezeichnung der Baustelle/BAU-Nummer, 
- die Art der Leistung, 
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe 
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 

 Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 
- die Gerätekenngröße  
enthalten. 
 

Die Stundenlohnzettel müssen unterschrieben (voller Nachname, auch in Klarschrift) und mit dem Datum der 
Unterzeichnung versehen sein. 

 
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
Stundenlohnzettel behält der AG, die bescheinigten Durchschriften erhält der AN. 
 

13.2 Der AN hat in monatlichen Abständen Übersichtslisten für alle der von ihm beim AG eingesetzten und auf 
 Stundenbasis verrechneten Arbeitnehmer einzureichen. Dies betrifft die Rahmenvertragsleistungen (Abrufe) 
 sowie Stundenlohnarbeiten im Rahmen sonstiger Verträge.  
 Die Übersichtslisten müssen folgende Angaben enthalten: 
 - Name der Arbeitskräfte 
 - Anzahl der Arbeitsstunden je Arbeitskraft und Tag 
 - Jeweilige Auftragnummer  
 - Nummer des jeweiligen Taglohn-Arbeitszeitnachweises (Stundenzettel) 
 

 Die Übersichtslisten sind so zu gestalten, dass die dort erfolgten Angaben leicht mit den Angaben der  jeweiligen 
 Stundenzettel abzugleichen sind 
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14 Zahlungen (§ 16) 
 
14.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 

 
14.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den AG an den für die Durch-

führung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher 
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 
15 Überzahlungen (§ 16) 
 
15.1 Bei Rückforderungen des AG aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der AN nicht auf Wegfall der 

Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 
 
15.2 Im Falle einer Überzahlung hat der AN den überzahlten Betrag zu erstatten. 

 

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab 
diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 
BGB und eine Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der 
AN nicht berufen. 

 


